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An 
E-Control  
Rudolfsplatz 13a  
1010 Wien 

Per Mail an: tarife@e-control.at 

Wien, 13.11.2018 

Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 
2013 - Novelle 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs der Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 
2013 - Novelle 2019. Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) 
nimmt wie folgt Stellung. 

Zu § 15 Abs. 3 & Abs. 6 – Verbrauchsaufzeichnungsmessgeräte 

Mit Bezug auf unsere Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Lastprofilverordnung 2018 
– LPV 2018 sehen wir auch weiterhin, aufgrund nachstehender Punkte, keine Notwendigkeit 
für die Einführung von Verbrauchsaufzeichnungsmessgeräten: 

- Bei einer Unterscheidung von Verbrauchsaufzeichnungsmessgeräten (VAM) und 
Lastprofilzählern (LPZ) müssten auch systemtechnische und organisatorische 
Änderungen (z.B. Einführung neuer Abläufe, Auslesesoftware, Ersatzteilhaltung) bei 
den Netzbetreibern vorgenommen werden. 

- Der Aufwand für die Beschaffung, Installation und Betrieb von VAM und LPZ ist bei den 
Netzbetreibern ident. Daher ist nicht ersichtlich, warum zwischen diesen Geräten 
unterschieden werden soll und warum der Höchstpreis für den Messpreis 
unterschiedlich sein soll. Die Anmerkung in den Erläuterungen zu § 15 („Die dafür in 
Abs. 6 Z 5 festgelegten Höchstpreise orientieren sich dabei an einem gegenüber 
Lastprofilzählern verminderten Leistungsumfang und liegen zwischen den Entgelten für 
intelligente Messgeräte gemäß Z 1und Lastprofilzählern gemäß Z 3.“) ist für uns nicht 
nachvollziehbar. 
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- Es ist nicht geklärt, was mit den Daten der VAM passieren soll. 

- In der gelebten Praxis werden derzeit dem Kunden nur Impulsausgänge zur Verfügung 
gestellt, mit denen dieser seine Aufzeichnungen selbst durchführen kann. Dieses 
System hat sich bewährt und wird auch so von den Kunden angenommen. 

Generell möchten wir festhalten, dass für die endgültige Beurteilung des § 15 Abs. 3 und 
Abs. 6 aus unserer Sicht die Kenntnis der finalen Lastprofilverordnung 2018 – LPV 2018 
erforderlich ist. 

 

Im Sinne unserer Mitglieder ersuchen wir um Berücksichtigung unserer Stellungnahmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
i.V. Ing. Bernhard Pichler, MSc 
Bereichsleiter Gas  


